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     Ihre Mitwirkung haben 37 Gesellschaften zugesagt. 

Zum Dilemma der Musiktherapie in Deutschland 
  Wer zum Stichwort Musiktherapie googelt, wird an zweiter Stelle nach 

Hamburg verwiesen (Müller-Greif, 2008). Die wenigstens wissen, welche un-
heilvolle Rolle für die Entwicklung der Musiktherapie von dort ausgegangen 
ist und wie dort noch immer auf der Grundlage unbestraften jahrzehntelangen 
vielfachen Titelschwindels zur Freude der davon profitierenden zahlreichen 
Nutznießer Musiktherapie auf dem unsäglichen Niveau eines dilettierenden 
Schreiberlings betrieben wird, der zwar eine Prüfung zur Zulassung zum 
Hochschulstudium ohne Reifeprüfung mit der Note 3,5 (laut eigenen Angaben 
in seinem belletristisch verbrämten Mordaufruf) abgelegt, aber keinerlei be-
rufsqualifizierendes Hochschulstudium absolviert hat. Die folgenden 
Ausführungen zu dem Hamburger Behördenskandal entstammen der Domain 
www.kreativtherapien.de. Daraus seien einige  Dokumenten zitiert, die den 
durch diese Karriere verursachten irreparablen Schaden für die Studierenden, 
Patienten und nicht zuletzt den Steuerzahler erahnen lassen.  

  Mit welch mitleiderregendem Schlamm aus Lügen, Gejammer und 
Vulgärpsychologie er mit Hilfe seines Präsidenten Hermann Rauhe die Polizei 
und Staatsanwaltschaft Hamburg überrumpelt hat, lässt sich bei der Lektüre 
folgender, größtenteils heute noch zufreffender Auszüge aus der aufgrund 
seiner Klägeritis bekanntgewordenen Dienstaufsichtsbeschwerde an den Sena-
tor für Wissenschaft und Bildung vom 2.4.1987 erahnen: 
"Ich möchte gegen den Berufungsausschuss der Musikhochschule Hamburg 
Dienstaufsichtsbeschwerde erheben und lege Ihnen meine Anzeige gegen Herrn Prof. 
Dr. Decker-Voigt bei, die ich bei der Staatsanwaltschaft Hamburg erstattet habe. In 
Anbetracht der in dieser Anzeige und ihren Anlagen erhobenen Vorwürfen muss ich 
annehmen, dass die Berufungskommission aus mangelnder Sorgfalt oder kollegialer 
Protektion die Bewerbungsunterlagen von Herrn Decker-Voigt nicht sorgfältig und 
kritisch geprüft hat. Sonst hätte ihr die Unstimmigkeiten in den Angaben und vorge-
legten Urkunden nicht entgehen können.  Herr Decker-Voigt ist seit 1978 Professor 
an der Musikhochschule  (auf welcher Grundlage wurde er es eigentlich?),  wie kann 
es einem Berufungsgremium dann entgehen, wenn ein Kollege plötzlich einen M.A. 
und dann gar einen Ph.D. an amerikanischen Universitäten absolviert haben will   
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und das noch in zwei verschiedenen Studien: "expressive therapy". der M.A. erfor-
dert in der Regel 8 Semester Studium, und dann Ph.D. in "clinical psychology", das 
erfordert in den USA gemeinhin 6 Jahre Präsenzstudium. War Herr Decker-Voigt so 
lange von seinen Lehrverpflichtungen in Hamburg beurlaubt und hatte er offizielle 
Forschungsprojekte mit den USA, dass sich das Berufungskollegium diese Titel so 
unkritisch vorsetzen liess und akzeptiert? Wurde die Dissertation und die Master-
Arbeit auf Gleichwertigkeit, das Studium auf Vergleichbarkeit geprüft? 

Ist der Berufungskommission nicht aufgefallen oder unbekannt geblieben, dass Herr 
Decker-Voigt an den Fakultäten, von denen er seine Grade hat, seit Jahren in einträg-
lichen Fernlehr- und Fernstudienprojekten mitarbeitet und dieses für dieses Lesley 
College in Deutschland und der Schweiz mit organisiert, dass er - unpromoviert - 
seit 1980 Professor am Lesley College ist, an dem er gerade seinen M.A. erhalten 
hat? Sind die wirtschaftlichen Verflechtungen Decker-Voigt/Lesley College, LIMA-
Institut einerseits und die plötzlichen akademischen Würden andererseits den Mit-
gliedern der Berufungskommission wirklich nicht aufgefallen? Und ist ihnen nicht 
aufgefallen, dass Herr Decker-Voigt in seinen Unterlagen und in seinem Lebenslauf 
ständig Qualifikationsnachweise aufführt von Verbänden und Institutionen (IAAT, 
ISIS, DBVMT usw.), die er selbst mitbegründet hat? Hat die Berufungskommission 
Biographie und Bibliographie von Herrn Decker-Voigt (liegt bei) allen Ernstes als 
wissenschaftlich seriös eingestuft? 

Hat es bei diesem Hausberufungsverfahren tatsächlich keine gleich oder besser qua-
lifizierten Aussenbewerber gegeben? Oder wurden diese aus Protektionsgründen 
ausgemustert? 

Ist den Mitgliedern der Berufungskommission nicht aufgefallen, dass Decker-Voigt 
seine amerikanischen Grade nicht in der Originalform und nach Massgabe der diese 
Titel genehmigenden Behörde unter Angabe der verleihenden Hochschule führt, so 
dass der Eindruck erweckt wird, es handle sich um einen Magister oder Doktorgrad 
einer deutschen Universität? Hat der Berufungsausschuss die Urkunden über die 
Führung dieser ausländischen Grade in der BRD gesehen und die unkorrekte Art der 
Führung - bis hin in den Ausdruck der Lehrankündigungen - nicht beanstandet? (...) 

Es scheinen mir alle diese Fragen offen. Sie müssten überprüft werden. Es müsste 
festgestellt werden, ob und wer hier eine Sorgfaltspflicht verletzt hat, wer hier protek-
tionistisch gehandelt hat? Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wie Herr "Dr." De-
cker-Voigt Professor geworden ist.  

Ich möchte weiterhin Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn Decker-Voigt selbst 
erheben, weil er seine Titel nicht ordnungsgemäß führt, weil er sich aktiv (als Vor-
standsmitglied und Dozent)  - wohl ohne vorliegende Nebentätigkeitsgenehmigung - 
bei ISIS, Zürich, beteiligt, einer Organisation, die gegen erkleckliche Summen in 
Fernstudiengängen zu amerikanischen akademischen Graden führt, die hierzulande 
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nicht genehmigungsfähig sind. Ein solches Vorgehen erscheint mir eines deutschen 
Hochschullehrers unwürdig. Weiterhin, weil Herr Decker-Voigt sich, ohne es zu 
sein, als "klinischer Psychologe" und als "Psychotherapeut" ausgibt und praktiziert 
und dabei auf Legitimationen und Bestätigungen zurückgreift, die ihm sein Freund 
"Prof." Dr. P. Knill vom Lesley College, mit dem zusammen er das Geschäft mit 
Therapiekursen und Titeln betreibt, ausgestellt hat. 

Herr Decker-Voigt bringt durch solche Aktivitäten, insbesondere durch seine unzu-
lässige psychotherapeutische Tätigkeit und seine "Geschäfte" die Musikhochschule in 
Verruf. Er hat damit seine Dienstpflichten sicherlich vernachlässigt." 

 Als die an dem Hamburger Behördenskandal mitschuldige Musikhochschu-
le Hamburg eingesehen hat, wie sehr sie durch Decker-Voigts „atypische“ 
Karriere und „Geschäfte“ spätestens seit den im Jahre 2002 erschienenen Pres-
seberichten tatsächlich in Verruf gekommen ist, hat sie die Flucht nach vorn in 
die „größtmögliche Öffentlichkeit“ angetreten und in drei jeweils modifizier-
ten sog. „Ehrenerklärungen“ sich für ihr Senatsmitglied eingesetzt, nachdem 
sich dessen jahrzehntelanger Schwindel nicht mehr verheimlichen ließ. Mehr 
noch als die erste sog. „Ehrenerklärung“ strotzte die zweite vom 14.1.2009 von 
Falschbehauptungen und Schmähungen, so dass sie das Verwaltungsgericht 
Hamburg am 11.5.2009 verbot. Zwischenzeitlich waren zahlreiche Journalisten 
auf die Irreführung des Wahrheitvermeiders hereingefallen. Wer der Presse 
nicht traut, kann heutzutage im Internet die Fakten erfahren. In dem am 
6.2.2009 verkündeten rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Hamburg vom 
21.11.2008 heißt es: 

Es "besteht grundsätzlich ein berechtigtes Berichterstattungsinteresse an der Frage 
nach seiner Qualifikation. (...) Es ist zumindest vertretbar, diese Qualifikation an-
hand der formellen Ausbildung zu beurteilen und aufgrund des Ausbildungsweges 
des Klägers zu dem Schluss zu kommen, dass seine Qualifikation den Anforderungen 
nicht gerecht werde."  

Für die Aussage, "der "Titelschwindel" sei "aufgeflogen", sind hinreichende An-
knüpfungstatsachen vorhanden." "Unstreitig trug der Kläger über einen Zeitraum 
von mindestens 12 Jahren die amerikanischen Titel Ph.D. und M.A., ohne dazu be-
rechtigt gewesen zu sein." "Dieses Verhalten darf dann auch als "Schwindel des 
Klägers [Decker-Voigt]" bezeichnet werden."  

"Schließlich gibt es auch hinreichende Anknüpfungstatsachen für die Aussage, dies 
sei "zum eigenen Nutzen auf Kosten von Studierenden, Patienten und nicht zuletzt 
des Steuerzahlers" erfolgt."  

 Nachdem die Hamburger Behörden trotz eindeutiger Indizien für Anstel-
lungsbetrug und mehrfachen Titelschwindel Decker-Voigt Narrenfreiheit ge-
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währt hatten und er darauf vertraut hatte, dass er weiterhin gerichtlichen 
Schutz in Anspruch nehmen könne, hatte er wegen folgender Äußerung ge-
klagt: 

"Es besteht kein Zweifel, dass Decker-Voigts Karriere die akademischen Konventio-
nalregeln in höchstem Grade verhöhnt. Er spielt den Beleidigten, konstruiert Ver-
schwörungstheorien und Räuberpistolen, vernebelt und lenkt ab, organisiert Solidar-
itätsbekundungen, tischt unverfroren Lügen auf und diffamiert. Dementsprechend 
hat das von ihm angerufene Landgericht Hamburg eine stattliche Reihe von Aussa-
gen nicht untersagt, die jeden anderen zu abgrundtiefer Scham erblassen ließen. 
Nicht so Decker-Voigt und seine Nutznießer, die er mit Titeln, Stellen, Gutachten 
usw. versorgt hat."  

 Das Gericht hat Decker-Voigts Klage abgewiesen (AZ - 324 O 931/07). Ge-
mäß der uralten Erfahrung „Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht“ hatte 
er sich in seiner Dreistigkeit und im Vetrauen auf die jahrzehntelang gewährte 
Narrenfreiheit diesmal verrechnet. Das Landgericht Hamburg schreibt u. a. 
zum Tatbestand:  

"Seit 1971 ist der Kläger als Hochschuldozent tätig. Erst zu einem späteren Zeit-
punkt erwarb der Kläger die Berechtigung zur Zulassung zum Hochschulstudium. 
Ab 1978 war der Kläger an der Hamburger Hochschule für Musik im Rahmen eines 
professoralen Lehrauftrags tätig. Ein Hochschulstudium hatte er zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossen. Er absolvierte in den 1980er Jahren ein Studium an 
dem Lesley College in den USA. Gleichzeitig war er Leiter des "Lesley Instituts für 
Medien und Ausdruckstherapie" in Uelzen. Parallel dazu hatte er einen Werk- und 
Forschungsauftrag an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die Abschluss-
arbeit dieses Werkauftrags bildete zugleich seine Abschlussarbeit des Studiums am 
Lesley College in den USA, das er mit einem M.A. abschloss, ohne über einen Bache-
lor-Abschluss zu verfügen, welcher grundsätzlich Voraussetzung für den Erwerb ei-
nes M.A.-Titels ist. An der zwischenzeitlich verbotenen Columbia Pacific University 
in Kalifornien erwarb der Kläger den Titel eines Ph.D. im Fach Psychologie, welches 
er nicht studiert hat. Der Titel Ph.D. berechtigt ihn nicht zum Tragen eines deut-
schen Doktortitels. Der Kläger war Vorsitzender des Promotionsausschusses der 
Hochschule für Musik in Hamburg, Erst zu einem späteren Zeitpunkt promovierte 
der Kläger selbst an dieser Hochschule, wobei als seine Doktorarbeit eine fünf Jahre 
zurückliegende Veröffentlichung anerkannt wurde. Bereits zuvor [1987] ist der Klä-
ger zum C3-Professor an der Musikhochschule Hamburg berufen worden [1990 gar 
zum C4-Professor, Ergänzung des Webseitenverantwortlichen]. 

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit vergibt der Kläger akademische Titel an 
seine Absolventen. Die Sozialpädagogin Frau Professor Dr. Susanne Metzner wur-
de vom Kläger promoviert und später als Professorin für Musiktherapie an der Fach-
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hochschule Magdeburg berufen. Eckehard Weymann wurde Nachfolger des Klägers 
auf dessen Stelle als C3-Professor an der Hochschule für Musik in Hamburg. Eine 
Promotion hatte Herr Weymann zu diesem Zeitpunkt nicht absolviert. 12 Jahre nach 
seiner Berufung zum Professor wurde er vom Kläger promoviert. Sowohl Herr Prof. 
Dr. Weymann als auch Frau Prof. Dr. Metzner sind in der Liste des Aufrufs "Um 
die Würde geht es!" aufgeführt. Stefan Flach wurde vom Kläger mit der Wahrneh-
mung eines Lehrauftrags an der Hochschule für Musik in Hamburg zum Thema 
"Berufsrecht" beauftragt. Er war zuvor als Verwaltungsbeamter bei einer Landesver-
sicherungsanstalt tätig. 

Dem Kläger ist seit 1983 bekannt, dass er den amerikanischen M.A.-Titel nur in 
der Form "Master of Arts in Expressiv Therapy / Lesley College Cambridge/MASS" 
führen darf. Er führte in Deutschland auch nach 1983 sowohl den Titel Ph.D. als 
auch den Titel M.A. ohne Zusatz. Beides ist ihm nicht gestattet. (...) Der Kläger 
führte die Bezeichnung "Psychologe", ohne ein Diplom in Psychologie zu haben, was 
Voraussetzung für die Bezeichnung "Psychologe" ist. Er ist bereits 1987 darauf hin-
gewiesen worden, dass er nicht berechtigt ist, diese Berufsbezeichnung zu füh-
ren. Im Psychologie-Kalender 2003 wird der Kläger als "Lehrstuhlinhaber und Di-
rektor Prof. Hans-Helmut Decker-Voigt Ph.D. (Dr. phil. M.A.-Psychologe)" vorge-
stellt." 

Das Gericht nennt u. a. folgende Entscheidungsgründe:  

"Die vom Kläger angegriffene Textpassage enthält jedoch im Wesentlichen Mei-
nungsäußerungen. Sofern Tatsachenbehauptungen enthalten sind, haben diese als 
wahr zu gelten. (...) Des Weiteren begehrt der Kläger eine Richtigstellung in Bezug 
auf die Aussage "Er (...) tischt unverfroren Lügen auf". (...) Diese Aussage könnte 
den Tatsachenkern enthalten, dass der Kläger bewusst die Unwahrheit sagt. Sofern 
dies der Fall sein sollte, so ist dem Kläger jedoch nicht gelungen, die Unwahrheit die-
ser Behauptung darzulegen. (...) Es ist jedoch unstreitig, dass der Kläger die genann-
ten Titel im Rechtsverkehr geführt hat, ohne über eine entsprechende Berechtigung 
zu verfügen." 

Ebenfalls am 6.2.2009 verkündete das Landgericht Hamburg sein auch schon 
am 21.11.2008 bekanntgegebenes Urteil zu Decker-Voigts Klage zu dem Satz:  

"Die von einem Wissenschaftsjournalisten im Jahre 2002 aufgedeckten Fakten las-
sen sich längst nicht mehr leugnen. Jahrelanger Schwindel zum eigenen Nutzen auf 
Kosten von Studierenden, Patienten und nicht zuletzt des Steuerzahlers ist aufgeflo-
gen."  

 Auch hierzu hat das Gericht Decker-Voigts Klage abgewiesen (AZ 324 O 
211/08). Das Gericht nennt u. a. folgende Entscheidungsgründe: 



 404 

"Der Kläger hat keinen Anspruch auf einen Widerruf der Äußerung, jahrelanger 
Schwindel des Klägers sei zum Nutzen von Studierenden, Patienten und nicht zu-
letzt des Steuerzahlers sei aufgeflogen. (...) Sofern in der Formulierung "jahrelan-
ger Schwindel des Klägers" die Behauptung einer inneren Tatsache, der Klä-
ger habe bewusst die Öffentlichkeit getäuscht, enthalten sein sollte, so wäre 
dies jedenfalls nicht erwiesen unwahr. Unstreitig trug der Kläger über einen 
Zeitraum von mindestens 12 Jahren die akademischen Titel Ph.D. und M.A., 
ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Der Beklagte trägt diesbezüglich substan-
tiiert vor, der Kläger habe bewusst die Titel zu Unrecht getragen. Der Kläger 
macht zwar geltend, dies habe er nicht bewusst, sondern bloß fahrlässig getan. Ange-
sichts der im Rahmen des Berichtigungsanspruchs bestehenden Darlegungs- und 
Beweislastverteilung zu Lasten des Klägers hat er mit diesem Einwand keinen Erfolg. 
(...) 

Die Äußerung betrifft die berufliche Stellung des Klägers als Professor an der 
Hamburger Hochschule für Musik, an der er an exponierter Stellung als Vorsitzen-
der des Promotionsausschusses tätig ist. Aufgrund der herausgehobenen beruflichen 
Stellung des Klägers besteht grundsätzlich ein berechtigtes Berichterstattungsinte-
resse an der Frage nach seiner Qualifikation. Angesichts der Umstände, dass der 
Kläger einerseits unstreitig diesen Vorsitz innehatte, ohne selbst promoviert worden 
zu sein, und andererseits in Deutschland die Titel Ph.D. (Dr. phil.) und M.A. trug, 
ohne in dieser Form dazu berechtigt gewesen zu sein, ist in der angegriffenen Äuße-
rung eine zulässige Bewertung des Verhaltens des Klägers zu sehen. Hinzu kommt, 
dass sich der Kläger 1990 bei der Konferenz der Kultusminister der Länder erkundigt 
hatte, ob er den Titel Ph.D. auch in Deutschland führen dürfe. Diese Anfrage wurde 
verneint. Der Kläger macht zwar geltend, sich auf eine Aussage des "California State 
Departements of Education" verlassen zu haben, der zu Folge er seinen Titel in 
Deutschland habe tragen dürfen. Warum der Kläger dieser Auskunft Glauben 
schenkt, der Auskunft der Kultusministerkonferenz aber nicht, erklärt er nicht. Vor 
diesem Hintergrund ist es eine zulässige Schlussfolgerung, der Kläger habe zu-
mindest billigend in Kauf genommen, dass er die Titel möglicherweise zu Unrecht in 
Deutschland trägt. Dieses Verhalten darf dann auch als "Schwindel des Klä-
gers" bezeichnet werden. 

Schließlich gibt es auch hinreichend Anknüpfungstatsachen für die Aussagen, dies 
sei "zum eigenen Nutzen auf Kosten von Studierenden, Patienten und nicht zuletzt 
des Steuerzahlers" erfolgt. Der Kläger ist zum C3 und anschließend C4 Professor an 
der Hochschule für Musik ernannt worden. Außerdem dient die Verwendung von 
akademischen Titeln dem Nachweis eigener Qualifikation anhand der eigenen Repu-
tation. Die Studenten der Hochschule und die von dem Kläger im Rahmen einer Mu-
siktherapie behandelten Patienten dürfen einen qualifizierten Lehrer und Therapeu-
ten erwarten. Es ist zumindest vertretbar, diese Qualifikation anhand der formellen 
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Ausbildung zu beurteilen und aufgrund des Ausbildungsweges des Klägers zu 
dem Schluss zu kommen, dass seine Qualifikation den Anforderungen nicht 
gerecht werde. Vor diesem Hintergrund gibt es auch sachliche Anhaltspunkte dafür, 
davon zu sprechen, dass die Ernennung des Klägers zum Professor auf Kosten 
der Steuerzahler erfolgt sei, denn die Stelle des Klägers wird aus öffentlichen Mit-
teln finanziert. Auch für die Meinungsäußerung, der "Titelschwindel" sei "aufge-
flogen", sind hinreichende Anknüpfungstatsachen vorhanden. Der Kläger hat zwar 
letztlich eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gestellt. Dem war 
jedoch eine Berichterstattung in der "Deutschen Universitätszeitung" unmittelbar 
vorangegangen, die bereits den Umstand, dass der Kläger den Titel Ph.D. (Dr. phil.) 
ohne Berechtigung trage, publik gemacht hatte."     

 "Für das unrechtmäßige Führen des Doktor-Titels werden bis zu 500 000 Eu-
ro Bußgeld fällig" (Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart laut Titelseite der 
WN v. 4.9.2009). In Hamburg hat der falsche "Psychologe", "Psychotherapeut", 
"M.A.", "Ph.D.", "Dr.phil.", "Dr.Dr.", "Dr.h.c." Narrenfreiheit. 

Nachdem Decker-Voigt sich den langen Zeitraum zwischen Bekanntgabe der 
beiden Urteile am 21.11.2008 und der Verkündung ihrer schriftlichen Fassung 
am 6.2.2009 zur Mobilisierung des Senats seiner Hochschule und der „größt-
möglichen Öffentlichkeit“ mit krassesten Falschbehauptungen bis hin zum 
Mordaufruf gegen den Beklagten, gegen den er verloren hat, ausnutzen konn-
te und nachdem er trotz dieser vernichtenden Urteile weiter prozessierte und 
darauf bestand, dass er zumindest den Titel „M.A. Expr. Therap. Lesley Col-
lege / Cambridge / USA“ führen dürfe, die Hamburger Gerichte aber kein 
Gutachten dazu einholten, musste nochmals die für eine solche Auskunft 
maßgebende Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen des Ständigen 
Sekretariats der Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutsch-
land mit Sitz in Bonn zur Begutachtung der beiden amerikanischen Urkunden 
gebeten werden. Dieses hatte bereits am 7.12.2007 festgehalten:  

"Eine Führung des Grades 'Master of Arts in Expressive Therapy' des Lesley Col-
lege in der Form M.A. entspricht nicht den rechtlichen Erfordernissen der zulässigen 
Führung eines Hochschulgrades aus den USA in der Bundesrepublik Deutschland."  

In dem erforderlich gewordenen erneuten Schreiben vom 10.9.2009 erklärt 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ausführlich, dass der "M.A." 
des gelernten Kaufmannsgehilfen weder einem B.A. noch einem FH-Diplom 
noch einem Primarstufenexamen oder sonstigem berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss entspricht. In diesem Schreiben heißt es: 

"Voraussetzung für die Aufnahme in einen solchen reglementierten zweijährigen 
Masterstudiengang ist in den USA stets der Nachweis eines Bachelor-Abschlusses, 
welcher nach amerikanischen Maßstäben ein vierjähriges Studium abschließt. (...) 
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Aus dem vorgelegten 'Transcript of Records' über ein Studium zum 'Master of Arts 
in Expressive Therapy' geht allerdings hervor, dass es sich im vorliegenden Fall 
nicht um einen solchen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss im Bereich der 
Ausdruckstherapie handelt. Ein solcher Hochschulabschluss erfordert in den USA - 
wie bereits erwähnt - neben einem vierjährigen Bachelor-Studium ein zusätzlich 
zweijähriges Master-Studium mit integrierten Berufspraktika, somit also ein insge-
samt sechsjähriges Studium. Nur ein solcher gegliederter berufsqualifizierender Stu-
diengang kann auch als Entsprechung zu einem deutschen Hochschulabschluss im 
Bereich Kunst- oder Musiktherapie anerkannt werden.  

Im vorliegenden Fall zeigt jedoch das genannte Transcript, dass es sich hierbei um 
ein individualisiertes Weiterbildungsstudium handelte, welches zudem auch nicht in 
den USA, sondern an deutschen Einrichtungen oder mit deutschem Personal durch-
geführt werden sollte.  

Seit Beginn der 80er Jahre haben die amerikanischen Hochschulen aufgrund steuer-
rechtlicher Maßnahmen der Reagan-Regierung in großer Zahl berufliche Weiterbil-
dungsprogramme als Bestandteile ihres Studienangebots aufgelegt. Dabei haben sich 
viele Hochschulen auch bemüht, solche Programme im Ausland anzusiedeln. Uns 
sind die Folgen dieser steuerrechtlichen Maßnahmen erst gegen Ende der 80er Jahre 
in teilweise sehr negativer Weise bekannt geworden. Viele amerikanische Einrichtun-
gen haben danach versucht, mit minimalem Aufwand substanzlose Weiterbildungs-
angebote zum ausschließlichen Zweck der Erwirtschaftung von Einkommen auch in 
der Bundesrepublik Deutschland anzusiedeln. Im Falle des Studiengangs Master of 
Arts in Expressive Therapy, der hier durch das Transcript dokumentiert ist, handelt 
es sich um einen solchen Versuch der Etablierung eines Weiterbildungsstudiengangs 
in Deutschland.  

Das vorliegend geplante und in den USA fachlich nicht anerkannte Studienpro-
gramm ist daher klar zu trennen von den berufsqualifizierenden Kernstudiengängen, 
die das Lesley College in den USA anbietet und die die Anforderungen des Bundes-
staates Massachusetts für die Erteilung kunst- und musiktherapeutischer Berufser-
laubnisse erfüllen." 

Weiters heißt es in diesem Schreiben, dass der von Decker-Voigt sich be-
schaffte Weiterbildungstitel weder in den USA noch in Deutschland beruflich 
anerkannt werden kann. Dieser Titel besitzt den Stellenwert eines Volkshoch-
schulzertifikats oder eines Vereinsdiploms, wie es in Deutschland von priva-
ten Instituten vergeben wird und für eine akademische Karriere keinerlei Wert 
hat: 

"Es kann angenommen werden, dass die Verleihung in Übereinstimmung mit den 
lockeren Anforderungen an beruflich nicht anerkannte Weiterbildungsmastergrade 
erfolgte. Allerdings ist auch klar, dass eine Anerkennung dieses Mastergrades im 
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Sinne deutscher berufsqualifizierender Hochschulabschlüsse nicht möglich ist. Eine 
solche Anerkennung muss bereits an der Tatsache scheitern, dass für den Erwerb des 
Mastergrades keinerlei vorausgehendes Studium mit Bachelor-Abschluss erforderlich 
war. Die Anrechnung von Lebenserfahrung ist keine hinreichende Gewähr für eine 
qualifizierte Ausbildung, sondern wirkt auch nach amerikanischen Maßstäben als 
disqualifizierend." 

 Zu diesem Schluss war der Kölner Promotionsausschuss bereits 1988 ge-
langt, nachdem er den Promotionsantrag des ohne jegliches Studium zum C3-
Professor aufgestiegenen gelernten Kaufmannsgehilfen geprüft und abgelehnt 
hatte.  

 Nach Bekanntgabe des abgelehnten Promotionsantrags, traf aus Hamburg 
ein am 8.7.1988 von Isabelle Frohne unterzeichnetes fünfseitiges, von Neid 
und Unterstellungen triefendes, an das Kultusministerium Nordrhein-West-
falen gerichtetes Schreiben ein:  

"Es nimmt uns wunder, warum das Land Zusatzstudiengänge für Musiktherapie 
einrichtet, bzw. einrichten will, die den Etat der Hochschulen und den öffentlichen 
Haushalt zusätzlich belasten. Im Sinne einer kostenbewußten Politik der öffentlichen 
Haushalte dürfte das sicherlich nicht sein.(...) Wir sind der Auffassung, daß hier der 
Staat in eine ungute Konkurrenz zu den Fachverbänden als privaten Anbietern tritt 
und das zu Lasten der öffentlichen Haushalte. (...) Es ist zu fragen, ob bei der Ein-
richtung von solchen Studiengängen (oder auch therapeutischen Grundstudiengän-
gen) die arbeitsmarktpolitische Situation verantwortungsvoll berücksichtigt wird. Es 
ist derzeit für Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten und Kreativitätstherapeuten 
ungeheuer schwierig, Arbeitsplätze zu finden, insbesondere, da es kaum Planstellen 
gibt, weil die berufsrechtlichen Voraussetzungen fehlen. Auch bei den Kostenträgern 
sind entsprechende Positionen in der Regel nicht vorgesehen. (...) Wir denken natür-
lich auch an die Weiterbildungswilligen, die ein Zusatzstudium absolvieren und 
glauben, in einen Bereich zu stoßen, der arbeitspolitisch noch entwicklungsfähig ist. 
Er ist es nicht. Die neueren Bemühungen des Gesetzgebers zur Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen, aber auch die Praxis der Kostenträger verweist doch eher auf düs-
tere Perspektiven."  

 Frohnes eigennütziges intrigantes Schreiben konnte die Ausbreitung der 
künstlerischen Therapien und ihre Etablierung an Hochschulen nicht ver-
hindern. Zu einer hauptamtlichen Hochschullehrerstelle hat sie es nie ge-
schafft. Wer ihre Schriften kennt, wundert sich nicht. Im Februar 2001 besorgte 
sie dem Träger falscher Titel die Ehrenmitgliedschaft in ihrem Verein. 2008 
erhielt sie von dem unpromovierten Präsidenten der Musikhochschule Ham-
burg Elmar Lampson endlich den heißbegehrten Titel "Honorarprof." und 
steht seither als "Frau Prof." auf der Liste des Lehrkörpers.  



 408 

 Dort ist promotionsberechtigt, wer selbst unpromoviert ist und nicht einmal 
ein wissenschaftliches Studium absolviert hat. Die Nutznießer wollen natür-
lich nicht, dass bekannt wird, dass sie ihre Titel, Stellen, Gutachten usw. von 
dem Entlarvten haben, weil sie mit deren Aberkennung rechnen. Diese 
Schmarotzer des Betrugs mit falschen Titeln wie „Ph. D.“, „Dr. phil.“, „M.A.“, 
„Dr. Dr.“, „Dr. h.c.“, „M.A.-Psychologe“ und „Psychotherapeut“ unterschrei-
ben seinen „ohne das mindeste Unrechtsbewußtsein und unter Verkehrung 
der Werte unserer Gesellschaft organisierten Aufruf“ zu angeblicher Wahrhaf-
tigkeit (s. Fußnote 88, S. 365). Das Landgericht Hamburg hat – was unüblich 
ist – am 6.2.2009 exemplarisch drei besonders lukrativ versorgte Nutznießer 
namentlich genannt: Flach, Metzner und Weymann. Es hätte zahllose weitere, 
die auf der Homepage des Wahrheitsvermeiders am Pranger stehen, ebenso 
mitaufnehmen können: www.kreativtherapien.de/decker-voigt-clan.htm  
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Abbildung 101: Befürworter, Mitschuldige und Nutznießer der seit mehr als dreißig Jahren 
andauernden Hamburger „atypischen“ Verhältnisse und Scharlatanerie 

 An den durch diese in Jahrzehnten zementierten katastrophalen rechtswid-
rigen Verhältnissen und an der damit verbundenen Scharlatanerie zum Scha-
den des Ansehens der Wissenschaft und zum Nachteil von Studierenden, Pa-
tienten und nicht zuletzt des Steuerzahlers ändern Gerichtsurteile, wenn sie 
überhaupt jemals zustandekommen, nichts mehr. Gar zu profitabel ist das Ge-
schäft mit Verdummung, Filz und moralischer Verrottung. Die Wissenschafts-
behörde deckt die Machenschaften an der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg. Der aufgeflogene Titelvertreiber, Inszenierer verlogener Kampag-
nen und Schreiberling narzisstischer Lügengeschichten sammelt derweil wei-
ter dubiose Ehrungen.  

 Näheres dazu findet sich im  

Schwarzbuch Musiktherapie 

   




